
            Name:  
                                                                   Vorname:  

                                                                                                        Datum / Zeichen: 
  

 

 
e-mail : kanzleidienste@visp.ch 

 
 

EU/EFTA 
 
Neuerteilung L Stellensuche  
 
Nach einem Touristenaufenthalt von 3 Monaten oder nach Ablauf 
Kurzaufenthaltsbewilligung L kann eine Kurzaufenthaltsbewilligung L „auf Stellensuche“ für 
die Dauer von 6 Monaten erteilt werden. Die Bewilligung kann bis zu 12 Monate verlängert 
werden.  
 
 Antrag um eine Aufenthaltsbewilligung 
 Kopie gültiger Reisepass oder ID (Farbkopie in guter Qualität) 
 Nachweis über genügend finanzielle Mittel (Bankkontoauszug und/oder Bestätigung der 

Kostenübernahme und/oder Bestätigung der Arbeitslosigkeit mit der Angabe der Eröffnung der 
Rahmenfrist, die Anzahl der zu beziehenden Taggelder, der Betrag der Taggelder und die Anzahl der 
verbleibenden Entschädigung) 

 Mietvertrag 
 Persönliche Anmeldung bei der Gemeinde Visp 
 Gebühr CHF 95.– 
 Nachweis Krankenversicherung (kann nachgereicht werden) 

 
 
 

Verlängerung L Stellensuche  
 
 
 Antrag um eine Aufenthaltsbewilligung 
 Aufenthaltsbewilligung L im Original 
 Kopie gültiger Reisepass oder ID (Farbkopie in guter Qualität) 
 Nachweis über genügend finanzielle Mittel (Bankkontoauszug und/oder Bestätigung der 

Kostenübernahme und/oder Bestätigung der Arbeitslosigkeit mit der Angabe der Eröffnung der 
Rahmenfrist, die Anzahl der zu beziehenden Taggelder, der Betrag der Taggelder und die Anzahl der 
verbleibenden Entschädigung) 

 Gebühr CHF 80.– 
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